
Öffentlielli-ieertAche YerelEbarung

genäß §.18 Abs. und 2. Mternative des Cesetzes 11ber dfie kone:rtnunale Zusaramenr
ar1beit (GU)

visehea dent Wege-Zweekverband der Genteiaden des Kreses Segeberg (,.W2W") led
der Stadt.Nfirderstedttl,"Stadt"), gemeins „Beteiligte

über gemeinsemeRegekugen heft dey'E4bergurigTün-Abreieg

•

Der Kreis Segeberg hat der Stadt Noiderstedt und dem WZY in bilaterälen Öffentlich-
• rechtlichen Verträgen mit Wirkung ab ianuar 1999 die Aufgabe „Abfallentsorgung" jeweils
ft_ri ihren örtlichen Zuständigkeitsbereieh übertragen. Die Stadt wurde in diesem Vertrag ver- •
nflichtet, die in ihrem.Gebiet angefallenen Abfilit grundsätzlich dern \Air/ zur weiteren Be-
hand1ung bzw. Beseitigung zuübergeben, auSgenommen stofflich verwertbare und schad-
stoffbelastete AbfälIe; Die nähere Ausgestaltung der ZuSarnmenarbeit soften Stadt und WZV
in besonderen Verträgen regeln. insbesonclere soll hierbei das beiderseitige wirtschaftliche
IntereSse im Vordergrund stehen.

Die Beteiligten arbeiten derzeit im Rahmen der Abfallentsorgung anf der Grundlage des Ver-
trages über den Transport und die Entsorgung von Abfällen aus dem 9ebiet der Stadt Nörder-
stedt vom 30./31.01.1991 zusammen. Mit dieser Vereinbarung.wollen die Beteiligten den
vorgenannten Yertrag förtSchreiben. Darüber hinaus wollen die Beteiligten mit dieser Verein-
barting die Züsammenarbeit bei der Eätsorgung von Abfällen und bei der ErriChtung ünd dem
Betrieb einer Müllumschlägsstation regein. 1m Rahtnen der Zusammenarbeit wird der WZV
eine-Müllumschlagsstation,. einen Wettstoffhof tug eine Sonderabfäliannahmestelle (künftig
rusammen auch: ,;Entsorgungseintichtung") errichten und diese gegen Zahlung elueS Nut-
Zungsentgeltes der Stadt zur gerneinsamen Nutzti—ii.EziCr Verftigung steno..

bie Siadfund der WZ-V verfolgen Mit ihrer Zusammenarbeit fin wesentlichen folgende Zieie:
• •

o Schaffung von Synergieeffekten durch die gen-teinsarne Nutzung einer vom WZV .zu
eirichtenden Entsorgungseinrichtung

' Übernahme der Zuständigkcit für dxe Erbngung von Entsorgungsleistungen durch
den WZY zur Erzielung von Mengenefrekten durch.die Bünde1ung von Abfallrnengen

G gleichberechtigte Entscheidungsfmdung im .Rahmen der UrnSetzung der -öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung

Erklärtes 71e1 der 7(eteiligten ist eine -.aztrierschaftliche Zusammenarbeit. Hierzu ird ein
Betriebsgremiurn etTiehtet, rn dern die gemeinsame Entscheidungs.findtmg effolgt,



I. i•,:ufgabezaäbern2hme, Zweck:

§1 .
Aufgaheielfenahme,MtbeaUtzamg

1. ber WZV. tibemimmt ab dem 01.ffl .2006 in seine Zuständigkeit gin. § 18 Abs. 1 1. Al-
• ternative_ Gkz die Aufgabe der weiteren.Entsorgung ab der Obergäbe ans. der Sarnin lung
ercb die tadt Noz-derstedt der nachfolgend aufgefifirtenAbe 11e:

•Sperame% Sonderabfall, Strauchgut, Gartenabfälle. •

Die Übergabe erfolgt grundsätzlich an der Müllumschlagsstati.on. Abweichende Oberga-
bepunkte könneri die Beteiligten im Beniebsgrerniurn vereinbaren.

2: Der WZV gestattet der Stadt NOrdersiedt ab dem 01.06.2005 die Mitbenutzung gern. § 18
Abs. 1 2. Aiternative.GkZ der zu errichtenden Mtillumschlagsstation, des Wertstoffiiofes

•-und der Sonderabfallannahmestelle gegen .Zahlung eines Nutzungsentgeftes. Sollte die
Entsorgungseinrichtung zu diesern Zeitpunkt noch.nicht fertig gestellt sein, verschiebt
sich dieses 'Datum apf das. Datuin der tatsächlichen inbetriebnahme. Die Stadt wird min-
destens 3 Monate vor Fertigstellung benachrichtigt. Nacbgewiesene Mehrkosten, die der
-Stadt infolge einer nicht termingerechten Fertigstellung entstehen, • werden vom WZV
nach spezifizierter Rechnung der Stadt ersetzt.

3I‘ Mitbeilutzung dee Miniumschiagsstation, des Wertstoffhofes und der Sonderabfal-
lannahmestelle

§ g •
Dcrichtaitug,3hznung uhd Betrieb eineiMüllimischl'agsstation, eines Wertstöäcfes mud

eiler Sonderabfallanllahnztestene ,

i. Der WZV seinem Grundstück in der Oststraße in Norderstedt eine Entscrgungs-
einrichtung errichten. Die g.osten für die Errichtung der Müllumschlagsstation trägt, der
wZ.V. •

2. Die Bätsorgüngseinrich.tung•wird auf der Basis von Pianungen errichtet; die die Beteilig-
ri. getneinsarn verabsehiedet haben. Der Betrieb der Entsorgungseinrichtung erfolgt

durch die Beteirigten gemeinsam. Die-_Beteiligten werden eine Betiebsfüluungsordnung
gemeinsam irn•Betriebsgreinium beschließen, die .die Grundsätze der Betriebsführung re-

• ge4.

3. Der WZ-V" ist in i'-,bstirnrnung mit der Stadt berechtigt, die Nutzung der Entsorgungsein-
riehtung Dritten.gegen Entgelt DJ gestatten, werill der Behieb der Entsorgungseinrichtung
dadurch .11-14"ht beeinträchtigt wird. Eingenommene Entgelte .gehen in.die..gemeinsame Be-
niebsabrechnüng ein und kornmen beiden Beteiligten.zu Gute. Die Durchflibrung der Be-
tiebsabrechnung ist in der Betriebsfiffirungsordnung zu definieren.
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§.3 ••

MitiCegutzeing AtiklhamSchliagsstation

1. Die Stadt Norderstedt ist berechtigt, die Müllmnschlagsstation flit den Urnschlag der von
Rahmen ilirer Zuständigkeit eingesainnielten Abfälle zu nutzen. Eine Auflistung

•aller Abfallarten iSt in der Betriebsführungsordnung aufgeführt. .

2. Es besteht keine Vetuflichtung zur Nutzung der UmschlagstatiOn mit Ausnalune von ge-
mischten Siedlungsabfällen aus privaten ilaushalten.

§ -4•
äUng ifies ItVertstofiloreskiter Ser.denbsfaHai.m...-AbneSte;iie

Die Einwöliner, die Clewerberreibenden ünd sonstige Abfailbesitzer sind nach Maßgabe des
Satz-ungsrechts der Stadt' Norderstedt und der jeweiligen Betriebsführungsordnung berächtigt,
den Wertstonof und die Sonderabfall?nnahmestelle Anliefermg der in der jeweils
.gültigen Betriebsführungsordnung genannten Abfallarten zu nutzen.

4,1 •5
B&sterinng Toe Persoaai

1. Für den Betrieb der Entsorgungseinrichtun.g werden WZV und Stadt Norderstedt gemein-
sam Personal vorhalten. Die Stadt wird ihr Personal (mindestens 2 Personen) beistellen.

2. Durch den Einsatz des Personals auf der gemeinsam betriebenen Entsorgungseinrichtung
werden die bestehenden ArbeitSverhälinisse des Personals nicht berührt.

3. • Die Regelung der arbeitsrechtlichen Weisuugsbefugnisse sowie där Leitung der Entsor-
gungseinrichtung erfolgt in der Betriebsführungsordnung auf der Basis einer gleichbe-
rechtigten partnerschaftlichen Zusanunenarbeit entsprechend den Aufgabenbereichen und
den Verantwortlichkeiten des jeweils beigestellten Personals.

IIiL Oberueihrte vülz Aufgahen •

• • -

• Anbah:lung rind Abselniuss 15:2-2ber...V.z:Legs-iertiege-D.

Seweit der ZV die trbringung vòn Entsorgangsleistungen fur rjie Stadt Norderstedt in
seine•Zuständigkeit t.ibernornmen hat, wird er die P.r eine ordnuugsgenläße Entsorgung
forderlichen Vettäge Tnit Dienstleistem soweit recbtlich erforderlich nach. Durchhh-
rung dues VOL-konforrnen Vergabeverfahrens abschließen. Die Entscheidung tiber die
Art der Vergabe und der Abschiuss von Verüägen ist dern Betriebsgremium vorbehalten
(s.: § 10). • • •

Gr. zzrädsäize der Verg&zevenf.ehren
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Der WZV -wird VergabeVerfahren im eigenen Namen ünd ,für.daš Gebiet sämtlicher Be-.
teiligten durchführen.

• 2.. Der Züschlagist auf das insgesamt wirtschaftlichste Angebot za erteilen. .
. •

3. Unab.hängig Vöri einer eventuellen Losaufteilung .in Gebietslose sollen die Preise. fur die
• eirvelneu Gebiete der Beteiligten abgefragt werden Die aiszaWählenden Diensdeister

rechnen •direkt gegenüber den.einzelnen Beteiligten ab Eine abweichende RegeIung Un-
nen die Beteiligten int B etriebsgrerniurn vereinbaren. . • .

§ 8
:Kasten der i;.'"ofai2er.,tsed!geng

1. Dip jeweiligen Beteiiigten erhebenweiterhin in ihrern Gebiet Gebühren bzw. Entgelte
die Abfallentsorgung, soWeit sie hierfür nach ivlaßgabe der Verträge mit dem Kreis.Sege-

•berg zustrtdig sind.
•

• •

2. Die Dienstleister werden verpflichtet, die Reelmungen direkt an die ein7ehien Beteiligten
bezogen aid das jeweilige Gebiet bzw. die zur Ausschreibung gelangte Menge zu erstei-
len, soweit die Beteiligten gem. § 7 Abs._3 keine abweichende Vereinbarung: gptrolien ha-

• ben_.

3. Der jeweilige Beteiligte als Rechnungsempfänger hat unverzüglich die Rechnungen zu.
überprüfen und bei Einwendungen dies dein Dienstleister und den anderen Beteiligten

• rnitzuteilen.

4. Der jeweiiige Beteiligte ais Rechnungsempfänger wird die Rechnung, soweit keine Ein-
wendungen bestehen, iunerhalb der mit dem Dienstleister vereinbarten Frist zahlen;

• 5. Der jeweiiige Beteiligte ist verpflichtet, die Mehrkosten (wie z. B, Verzugszinsert, Pro-
• . zesskosten, Stundenaufwand des anäeren Beteiligten) zu tragen, die Sich aus der unbe-

• rechtigten Erhebungen von Einwendungen oder verspäteten Zahlung ergeben.

V. iZgelrziebe 'iRegeirungen

•
Küsezer, r Mitbarzetzung eääd. gel; Aufg?,baniibet-meane

Für das.Recht zur Nutzting der Umschlarniage erhkli der WZV von der ?tacit ein in.onat-
liches mengenünabhängiges Nutzungsentgelt (P2u. Abscirreibungen, Zinsen; Fixicosten) irx
Flöhe von EUR 5.400. - •

2. Die Stadt zahlt Rt. den Urnschlag VO12.Abfällen auf der Mülharnschiagstafion ein mengen-
abhängiges Entgeit Höhe von EUR 6,18. je nrageschlagener Tonne Abfall (Persönal;

• iviaschinen; vailable Kosten).
•



3. • Für d.as kecht zur Nntzung des WertstoffhofesSonderabfallannahmestelle erhält der
WZV von der Stadt ein monatliches mengenunabhängiges Nutzungsentgelt (fir Abschre'i-
bungen und Zinsen; Fikkosten) in Höhe yönEUR 4.8O0. •

4. Die Stadt zahlt fur Anlieferungen auf dem Wertstoffhof/Sonderabfaflannahrnestelfe ein
'mengenabhängigeš Entgelt in Höhe von EUR 5,63 je Abfällanlieferer aus der Stadt Nor-
derstedi (Personal; Maschinen; Variable Kasten). • .

.5. -Die Parteien werden in der Betriebsfuhrungsordnung regeln, welche Kosten im eitweinen
bei der.Bernessung des niengenunabhängigen Nutzungsentgeltes einerseits und bei der
Berkessung des mengenabhängigen Entgeltes andererseitS anteing.zu berücksichtigen
Sind. In der Betriebsführungsordnung ist weiter zu regeln, ad welcher Basis and in wel-
chen Abständen eine Anpassung der mengenunabhängigeri und mengenabhängigen Ent- •
gelte erfofgen kann.

l •

Mit der Zählung der vorgenannten Entgelte sind sänitliche Kosten fiir die Mitbenutzung
. der MüllurnschlagStation, des Wertstofthofes und der Sonderabfallannahmestelle abge-•

golten.- •

.Der .WZ7 wird über den Aufwand vierteljährlich Rechnung legen...Jeweils zurn Jahresen-
de wird der WZV die Jahresendabrechnung voriegen, Die Einzelheiten über die DUtchfiih-
rung der Jahresendahrechnung sind Ln, der Betriebsfuhrungsordnung Zu regeln. Sofern sich
bei der Jahresendabrechnung zeigt, dass eine Über- oder Unterzahlung vorliegt, ist diese
innerhalb eines Manats nach Zugang der Jahresendabrechnung auszugleichen.

Zahlungen sind 4 Wochen nach Zugang der Abrechnung fällig.

§ 10
Beffiebsgrernium

1. Die Beteiligten bilden ein Betriebsgterniurn, der die gemeinsame Zielerreichung fordern
soli. Das Betriebsgreinium besteht aus jeweils drei von. den jeweiligen Verwaltungen zu
benennenden •iviitarbeitern/IVEtarbeiterinnen.

Folgeo.de Entscheidun.gen bedürfen der Zusthürnung des Betriebsgrerniums:

a, Entscheidung über die Art des Vergabeverf2hrens •
b. -AbschluSs Von privaten und öffentlich-rechtlichen Verträgen (z.B. Mietverträge;
. • Pachtvertrige, etc.) ant Dritten,
c. Aufliebung von Vergabeverfahren, .

Kündigung von Verägenmit Dritten,
.e. C-erichthche Qeltendmachung von Ansprüchen gegenüber einem«Dienstleister,

Bekanimachung der endgältigen den Vergabeverfahren zugrunde zniegenden Verdin-
gungsunterlagen. •

g. Abschiuss • der- Beinebsführungsordnung • für • die •Müllunischiagsstati-
onfWertstofffiof/Sonderabfallannahme •

h. Eigendlirchführung von Aufgaben durch einen Betelligten
i. Verabschiedung der jährliehen Endabrechnung •
j. Sonstige, wesentliche die Vereinbarung betreffende-Fragen •• •
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3. Das Betriebsgremium trifft seine Entscheidungen mit der Mehrheit dr abgegebenen
Stirnmen, soweitin dieser Vereinbarung keine abweichenden Regelungen getroffen sind.
Sofem die Beteiligten im Betriebsgemium nicht zu einer Einigung laimmen, werden die
Beteiligten einen von der KOmiminalanfsicht zu benennenden Schlichter zur Moderation
und Vermittlung im Betriebsgrernium einsetzen. Die Beteiligten sind außerdem selbst be-
rechtigt, im gegenseitigen Einvemehmen einen Schlichter zii benennen.

RPA der Stadtund das GPA des I.(reises sind berechtigt, die wirtschaftliche Ange-
messenh&t und ordnungsgemäße" Aufgabenerledigäng Rahmen dieSer.-Öffentlich -
Rechtlichen Verdnbarung jährlich zu prüfen-Zu diesern Zweck steht den Prüfungsäm-
tern ein umfassendes Einsichts- imd Prüfungsrecht zu. .

5. Die .Iviitgliecter des Betriebsgennurns werden in den jeweiligen kommunaien Crernien
jährlich -net die Unisetzung der Öffentlich Rechtlichen Vereinbarung berichten. •

7-1"
E Das Betriebsgremiurn trifft sich rnindestens 2 x jährlich, ansonsten bei Bedarf. Er trifft

sich femer, wenn einer der Beteiligten auscfrücldich ein Treffen des Betriebsgrerniums
wünscht. Dieser Beteiligte hat den Grund der Zusammenkunft zu bertennen . Zu den Sit.-
zungen des Betriebsgremiums lädt der W. schriftlich mil: einer Ladungsfrist von zehn
Tagen ein. Bei Zustimmung•der Beteiligten kännen Beschltisse im Urnlaufgerfahren ge-
fasst werden.

• § 1.1
Haftung

1_ Eine Haftung des WZV und der Stadt Air fahrlässiges oder grob fahrlässiges Verhalten
ihrer Mitarbeiter irn Innenverhältnis iSt ausgeschlossen.

2. Sofem der WZV oder die Stadt von einern Dienstleister in Anspruch genornmen wird,
tragen sämtliche Beteiligten e,ntstehende Kosten ün Innenverhältnis zu gleichen Teilen, es
sei denn, dass die inanspruchnahme auf vorsätzlichem Verhalten der Mitarbeiter des
WZV oder der Stadt beruht.

tsj)
12

Gei teaeraa chZiRg. Y.G11 gericätileilien Arspr.i.then
gegenüber e;larkeee Dienstieister

Sofem sich Ansprüche aus dem Vertag zwischen dern WZV 4nd einem Dienstleister so-
-44e.anderen Dritten_ ausschließlich auf das Gebiet bzw. die Abfallmenge der Stadt begie-
hen, wird derWZY diese Ansprüche an die Stadt abtreten und Sie ZW7 Prozessführung im
eigenen Namen gegen denDienstleiSter ermächtigen..

2. ini abrigeh ist der -‘7,1Z-V-7ur Geltendrnachung. lead Abwehr von Ansprüchen befugt.

.3. Die Kosten der Anspnichsverfolgung und -abwelu. tragen die Beteiligten. gleichen
Teilen.DerWtti istzur .Anforderung von angeinessenen Kostenvorschilssen berechtigt.
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§ 13
Dauer

Die Vereinbarung ist befristet bis zum 31. Dezember 2018..

§ 14
Krweiicineed.e I/ere Inb2rizuger., or dieser Verei ing

Abweichende Vereinbarungen bedürfen - soweitirn Vertrag nicht ausdrilcidich etwas anderes
geregeli ist der Zustimmung sämtlicher Vertragsparteien unci sind schriftlich zu dokumen-
tieren. Dies gilt auch für einen Verzicht atif daSSchriftformerforderriis selbst.

. §.1e . •
• Sahiatorische

Sallie eine Bestimrming dieser Vereinbarung unwirksarn sein oder werden oder. die Vereinba-
. rung einel,ücke enthalten, sO bleibt die Rechtwirksamkeit der übrigen Bestirnmungen hierion

unberührt: Anstelle der .unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimrnung .als ver- •
einbart, die dem von den Parteien Ciewollten wirtschafflich an nächsten kommt; das gleiche
gilt im Fall einer Lücke.

§16
Genehmigungsvorbehalit, Inkrafttreten

Die Vereinbarung tritt am Tage nach der jeweiligen Bekanntrnachung im örtlichen Veröffent,
• lichungsblatt der Beteiligten in Kraft.

Die4s2s2'egei • Dieustsriegeii
•Stult W'Lls7


